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Anlage I - Begründung zur Aufstellung des Bebauungsplanes „Sondergebiet Kultur- 
und Naturschutzzentrum“, Montabaur – Horressen  
 
1. Planungsanlass  
 
Bis zum Jahre 2005 wurde von der Bundeswehr im Stadtwald (Gemarkung Horressen) die 
zur Westerwaldkaserne gehörende Sondermunitionslager betrieben. Die militärische Nut-
zung wurde dann im Rahmen der Auflösung der Westerwaldkaserne 1993 aufgegeben und 
das Gelände entsprechend den Bestimmungen eines Erbpachtvertrages von der Bundesre-
publik Deutschland im Jahre 2005 an die Stadt Montabaur zurückgegeben.  
 
Das ursprüngliche Bebauungsplanverfahren wurde nach Durchführung eines ergänzenden 
Verfahrens im Oktober 2021 mit dem Satzungsbeschluss beendet. Im August 2022 wurde 
dann die Satzung im Rahmen einer Normenkontrolle aufgrund eines Formfehlers vom Ober-
verwaltungsgericht Koblenz aufgehoben, weshalb für die nach wie vor beabsichtigte Schaf-
fung von Baurecht für die dort etablierten Kultur- und Naturschutzveranstaltungen usw. ein 
Verfahren zur Neuaufstellung des Bebauungsplanes eingeleitet wird. 
 
Die bisher erstellten natur- und artenschutzrechtlichen Fachbeiträge, die FFH-
Verträglichkeitsvorprüfung, der Umweltbericht usw. werden im Laufe des notwendigen Pro-
cedere überarbeitet, aktualisiert und unter Berücksichtigung der Hinweise des Normenkon-
trollsenats ergänzt. Die Übernahme in den Bebauungsplanentwurf wird nach Abstimmung 
mit der Unteren Naturschutzbehörde des Westerwaldreises und den verschiedenen Natur-
schutzverbänden zur Offenlage gemäß § 3 II BauGB erfolgen. 
 
Darüber hinaus soll  damit auch ein umfassendes Monitoring verbunden werden, um zu do-
kumentieren, wie sich der Zustand des Plangebietes, das Arteninventar usw. seit der ersten 
Erhebung 2016 verändert hat.  
 
Weiterhin wird der Maßnahmenkatalog – vergleiche Ziffer 7.1 der Begründung -  neu gefasst, 
da ein Teil der darin noch beschriebenen Arbeiten, z.B. das Fällen der Fichten auf den Bun-
kern usw., in den letzten Jahren bereits umgesetzt wurde, wodurch die generelle naturräum-
liche Situation verbessert wurde.  
 
2. Nutzungsabsichten 
 
Im Jahre 2008 hat sich der Verein „b-05 association“ an die Stadt Montabaur gewandt und 
eine Umnutzung des gesamten Geländes in ein Zentrum zur Förderung von zeitgenössi-
scher Kunst und Kultur, Design und Architektur beantragt. Es ist beabsichtigt, grundsätzlich 
ausschließlich die vorhandenen Gebäude und Infrastrukturanlagen zu verwenden und dabei 
den Schwerpunkt auf die Entwicklung des nordöstlichen Grundstückteils zu legen. Lediglich 
an einer Stelle soll eine Neuversiegelung zur Anlage einer Toilettenanlage zugelassen wer-
den.  
 
Zur Schaffung des dafür notwendigen Baurechts ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes 
für das im Außenbereich liegende Quartier erforderlich.  
 
Die zunächst angedachten und auch umgesetzten Nutzungsmöglichkeiten für das Sonder-
gebiet Kunst und Design mussten nach Wegfall des Hauptsponsors überprüft und neu ge-
fasst werden. Der bisherige Arbeitsschwerpunkt  „Ausstellung internationaler Kunst“ wird 
zukünftig auf regionale Kunst- und Kulturveranstaltungen und eine Zusammenarbeit mit den 
Naturschutzverbänden gelegt, um das aus naturschutzfachlicher Sicht besondere Potential 
des Geländes zu erhalten, zu verbessern und interessierten Besuchern zugänglich zu ma-
chen, erweitert. In Zusammenarbeit mit den Naturschutzverbänden, z.B. BUND, Nabu usw., 
dem Naturpark Nassau und in Kooperation mit der Masgeik–Stiftung, wurde zwischenzeitlich 
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nach einer detaillierten Bestandsaufnahme ein umfangreiches Maßnahmen - und Entwick-
lungskonzept erarbeitet und bereits in Teilen umgesetzt.  
 
Die Realisierung der verschiedenen Schritte wurde einerseits von der Stadt Montabaur über-
nommen und wird in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde der Kreisverwaltung 
des Westerwaldkreises, welche das Bebauungsplanverfahren und die Entwicklung des Pfle-
gekonzeptes usw. mitbegleitet hat, dem kommunalen Öko—Konto gutgeschrieben und ande-
rerseits als Ausgleichsmaßnahme für die Nutzung des Geländes und den damit verbunde-
nen Eingriffen in Natur und Landschaft dem Verein B05 zugeordnet. Darüber hinaus soll der 
Abbau der inneren Zaunanlage aus naturschutzrechtlichen Ersatzgeldern der Kreisverwal-
tung des Westerwaldkreises finanziert werden.  
 
Aufgrund dieser Veränderungen wurde auch der Vertrag zwischen Stadt und Verein dieser 
Entwicklung des Projektes angepasst. Sollten sich in Zukunft neue, mit dem grundsätzlichen 
Nutzungszweck vereinbare, Entwicklungsmöglichkeiten ergeben und umsetzen lassen, wird 
eine Fortschreibung dieser Vereinbarung und des noch aufzustellenden bzw. dann zu än-
dernden Bebauungsplanes in Aussicht gestellt. Eine Verpflichtung der Stadt zur Aufstellung 
oder Änderung des Bebauungsplanes wird durch diese Vereinbarung nicht begründet (§ 1 
Abs. 3 Satz 2 BauGB). 
 
Des Weiteren wurden  die Bebauungsmöglichkeiten, z.B.  zur Schaffung von Sanitäranlagen 
usw. nur geringfügig ausgedehnt und ausschließlich auf bereits versiegelte Flä-
chen/vorhandene Gebäude beschränkt: Nur wenn eine Verwendung der bestehenden und 
überwiegend sanierungsbedürftigen Gebäude aufgrund der Lage oder des Erhaltungszu-
stands nicht mehr möglich sein sollte, kann ein Abriss erfolgen. 
  
3. Lage des Grundstücks  
 
Das Plangebiet umfasst ein rund 116.243 m² großes Wald- und Wiesengrundstück. Es be-
findet sich im Stadtwald von Montabaur – Horressen und ist über einen befestigten Wirt-
schaftsweg an das zirka 2 Kilometer entfernte überörtliche Verkehrsnetz angeschlossen.  Die 
Fläche liegt im Naturpark Nassau am Rande der Kernzone der Montabaurer Höhe. Dazu 
gehören die Grundstücke der Gemarkung Montabaur, Flur 40, Parzellen 6158/2, 6158/3, 
6158/4 und 6148/3 (tlw.).  
 

 
Luftbild des Plangebiets - unmaßstäblich 
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4. Vorhandener Bestand  
 
4.1 Die Anlage umfasst insgesamt im nördlichen (= ehemals deutschen) Teil 13 Bunker – 8 
mit einer Grundfläche von 25 m², 2 mit einer Grundfläche von 50 m², 3 mit einer Grundfläche 
von 225 m²  sowie zwei kleinere Behälter -, die bislang als Lagerhäuser für Munition verwen-
det wurden. Darüber hinaus bestehen ein Wach-, ein Untersuchungs- und Instandsetzungs-
gebäude sowie ein Packmittelschuppen.  
 
4.2 Der südwestliche (= früher amerikanische)Teil besteht aus einem Wartungs- und Monta-
gegebäude, 2 Munitionsbunkern, Versorgungseinrichtungen – Generatoren-, Transformato-
ren- und Heizzentrale -, Wach- und Fernmelde-, Alarm-, 4 Posten- und Feldhäusern sowie 
einem Hundezwinger.  
 
4.3 Die  innere Erschließung erfolgt über insgesamt vier befestigte Lagerstraßen, die in eine 
gemeinsame, durch den Stadtwald zur Landesstraße L 327  führenden, Zufahrt münden. Die 
Fläche verfügt über einen Wasserhausanschluss, während das Schmutzwasser bisher in 
einer Grube gesammelt und das Oberflächenwasser zur Befüllung von Löschwasserteich 
und Zisterne verwendet wurde.  
 
5. Planungsziele 
 
5.1  Art der Nutzung  
 
Auf dem Gelände des ehemaligen Munitionsdepots soll ein Sondergebiet i.S.d. § 11 BauN-
VO  für Kultur und Naturschutz entstehen.  
 
Das Sondergebiet dient dem Nebeneinander von Ausstellungszentrum für regionale und in-
ternationale Kunst und Kultur sowie der Umsetzung eines dem Natur- und Artenschutz die-
nenden Pflege- und Entwicklungskonzeptes mit ergänzenden Angeboten zur Naturerfahrung. 
 
5.1.1 Regionale Kunst- und Kultur 
 
Geplant ist die Bereitstellung von Räumlichkeiten in den im Bebauungsplan dargestellten 
Bunkern für Ausstellungen, Präsentationen, Vorträge und andere Veranstaltungen zeitge-
nössischer Kunst und Kultur vor allem mit regionalem Schwerpunkt, wobei der Nutzungszeit-
raum – soweit in den weiteren Bestimmungen nichts anderes geregelt ist – aus erschlie-
ßungstechnischen und naturschutzrechtlichen Gründen grundsätzlich auf die Zeit vom 01.04. 
– 31.10. und eines Jahres und innerhalb dieses Zeitraums grundsätzlich auf die jeweiligen 
Wochenenden – Freitag – Sonntag - beschränkt wird. Darüber hinaus können Montags – 
Donnerstags ausnahmsweise kleinere Veranstaltungen mit einem beschränkten Per-
sonenkreis in der Zeit von 8.00 – 20.00 Uhr durchgeführt werden. Hintergrund für diese 
ergänzende Regelung ist, dass das Gelände von einigen wenigen Kleingruppen re-
gelmäßig für Treffen genutzt wird, die sowohl im Hinblick auf Teilnehmerzahl, die An-
fahrt als auch die Nutzung als solche unproblematisch zu bewerten sind.  
 
Des Weiteren sind die Durchführung von Musik-, Theaterveranstaltungen, Literaturlesungen, 
Kleinkunst usw. vorgesehen. Darüber hinaus wird in einem deutlich untergeordneten Umfang 
(maximal 1 An/Abfahrt pro Woche) auch eine ganzjährige Nutzung der beiden amerikani-
schen Bunker (II und III) für die Lagerzwecke bzw. als Standort des Forstbetriebshofs für den 
Stadtwald Montabaur sowie  als Unterstellmöglichkeit für im Stadtteil Horressen ansässige 
Vereine gestattet. 
 
Abgerundet wird das künstlerische Angebot durch die Installation eines Skulpturenparks auf 
der gesamten Fläche, wobei die einzelnen Ausstellungsstücke entlang der nördlichen Lager-
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straßenschleife  ausschließlich auf bereits versiegelten Flächen errichtet werden dürfen. Eine 
Beleuchtung wird nicht zugelassen.   
 
5.1.2 Gastronomie 
 
Ergänzend dazu ist an die Bereitstellung eines gastronomischen Angebots für die Beschäf-
tigten, Künstler und Besucher gedacht. Auch die Einrichtung eines Shops zum Verkauf von 
Gegenständen aller Art, die in einen unmittelbaren Sachzusammenhang mit dem Nutzungs-
zweck des Kultur- und Naturschutzzentrums stehen, wurde vorgesehen. Schließlich ist noch 
eine Kombination von Rezeption, zum Empfang der Besucher, und einer Verwaltungseinheit 
zur Abwicklung aller organisatorischen Arbeiten rund um das Center erforderlich.  
 
Für diese Aktivitäten sind die in der zeichnerischen Darstellung mit 4 und 5 gekennzeichne-
ten Gebäude im Eingangsbereich vorgesehen. Für die, der Versorgung des Gebietes die-
nenden, untergeordneten Einzelhandelsfunktionen wie Kiosk (Getränke, Süßigkeiten, Eis, 
Imbisswaren usw.) und / oder Museumsshop (Kataloge, Andenken, Dokumentationen, Post-
karten, Datenträger usw.) ist eine maximalen Verkaufsfläche von netto  50 m² (Shop) vorge-
sehen.  
 
Weitere Einzelhandelsnutzungen sind unter Beachtung des Einzelhandelskonzeptes von 
Stadt und Verbandsgemeinde Montabaur sowie der landesplanerischen Stellungnahme der 
Kreisverwaltung des Westerwaldkreises im Rahmen der IV. Änderung des Flächennut-
zungsplanes der Verbandsgemeinde Montabaur nicht zulässig.  
 
5.1.3 Sonstige Veranstaltungen 
 
Zur Abrundung des Gesamtangebots können die Einrichtungen des Kultur– und Naturschut-
zes ergänzend auch für private Tages- und Abendveranstaltungen wie privaten Feierlichkei-
ten, Frühschoppen o.ä., die nicht im unmittelbaren Zusammenhang mit dem unter den Ziffern 
5.1.1 und 5.1.2 beschriebenen Nutzungszweck stehen, verwendet werden.  
 
Pro Nutzungszeitraum (01.04. – 31.10) sind maximal 15 solcher Ereignisse zulässig, wobei 
die Vorgaben zum Lärmschutz zwingend zu beachten sind. Die zunächst beabsichtigte 
Reduzierung auf 5 Veranstaltungen wurde wieder angehoben, da zugesagt wurde, 
dass die Durchführung der privaten Feiern und die Einhaltung der entsprechenden 
Vorgaben des Bebauungsplanes zur Lärmvermeidung usw. kontrolliert und durchge-
setzt werden.  
 
5.1.4 Parkmöglichkeiten 
 
5.1.4.1 Zur Unterbringung des ruhenden Verkehrs werden im Bereich vor der Aufweitung der 
Toranlage und entlang der Erschließungsstraße (Parzelle 6148/3) ausreichende Parkmög-
lichkeiten angeboten. Durch entsprechende Hinweise, Schranke usw. wird dafür Sorge ge-
tragen, dass die Besucher möglichst nicht direkt an der Anlage parken, sondern am Beginn 
der Zufahrt parken, um mögliche Beeinträchtigungen durch den Ziel- und Quellverkehr zu 
minimieren.  
 
Die Stadt Montabaur als Grundstückseigentümerin erklärt sich auch ausdrücklich damit ein-
verstanden, dass diese Fläche für die Dauer der oben beschriebenen Nutzung und die im 
Pachtvertrag festgelegten Nutzungszeit (31.12.2046) als Parkfläche und in diesem Zusam-
menhang auch als Stellplatznachweis im Baugenehmigungsverfahren  herangezogen wer-
den darf.  
 
In diesen Zonen ist das Parken selbst so zu organisieren, dass der ganzjährig laufende 
Forstbetrieb, insbesondere die Holzabfuhr, nicht beeinträchtigt wird und störungsfrei verwen-
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det werden kann. Dies gilt insbesondere für die Ausfahrten der im nachstehenden Bild blau 
dargestellten Wege. Diese sind zwischenzeitlich Bestandteil eines Navigationsdatenbestan-
des für die Holzabfuhr und damit als festgelegte Rettungswege in die Rettungskette Forst 
aufgenommen.  
 

 
 
5.1.4.2 Ein Befahren und Parken im eigentlichen Ausstellungsgelände wird ausschließlich für 
Beschäftigte, Anlieferung und behinderte Besucher mit entsprechender Parkberechtigung 
gestattet. Dies insbesondere deshalb, um aus dem Park- und Suchverkehr, möglichem wil-
dem Parken bei größeren Veranstaltungen usw.  resultierende Störungen der naturschutz-
rechtlich hochwertigen Zonen zu vermeiden.  
 
5.1.5 Löschwasserversorgung  
 
Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens ist der Nachweis einer ausreichenden Lösch-
wasserversorgung zu erbringen.  
 
Beachtlich ist, dass das Gelände an die öffentliche Wasserversorgung angeschlossen ist und 
im Notfall auch Wasser dem Löschwasserteich entnommen werden kann.  
 
5.1.6 Arten – und Naturschutz 
 
Das Plangebiet liegt innerhalb des Naturparks Nassau und ist Bestandteil der Schutzkulisse 
des FFH – Gebietes Montabaurer Höhe. Im Rahmen von 12 Begehungen im Jahre 2016 
wurden auf dem Gelände über 330 Arten nachgewiesen. Darunter 170  Pflanzen-, 70 Nacht-
falter-, 22 Tag- und Dickkopffalter-, 11 Heuschrecken-, 42 Vogel-, 6 Reptilien- und Amphi-
bien und 9 Säugetierarten und gefährdete Spezies wie die Glockenheide, Laubholz-
Säbelschrecke, Neuntöter oder die Wildkatze.  
 
Um insbesondere der Verbuschung und damit einer weiter zunehmenden Gefährdung der 
Offenlandflächen vorzubeugen, wurde ein Maßnahmenkatalog erarbeitet, dessen Umset-
zung von der Stadt Montabaur, dem Verein und der Kreisverwaltung des Westerwaldkreises 
– Untere Naturschutzbehörde - finanziert werden wird. Von Seiten der Kommune wurden 
dazu auch bereits die entsprechenden Ratsbeschlüsse gefasst und seit mehreren Jahren 
entsprechende Haushaltsmittel (10.000,- € jährlich) bereitgestellt.  
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Diese seltenen Biotopstrukturen sollen in einer mit dem Naturschutz vereinbaren Art und 
Weise erlebbar gemacht werden. Dazu sind themenbezogene Ausstellungen, geführte Wan-
derungen zur Tag und Nachtzeit, Angebote für Kinder, Jugendliche, Schulen, Kindergärten 
usw. geplant.  
 
Zur Nachtzeit, d.h. ab 20.00 Uhr, wird ausschließlich eine Nutzung und ein Befahren der 
nordöstlichen – früher deutschen - Seite zugelassen, wobei ab 22.00 Uhr Veranstaltungen 
nur noch in geschlossenen Räumen stattfinden dürfen, um mögliche Lärmbelästigungen zu 
minimieren. Eine Inanspruchnahme der übrigen Flächen – außer zu Naturschutzzwecken 
wie Themenführungen, wissenschaftliche Untersuchungen o.ä. – ist ausgeschlossen. 
 
Potentiell ist im Planungsraum mit Vorkommen der Bechsteinfledermaus und des Großen 
Mausohrs zu rechnen. Eine Störung dieser Arten durch Lichtimmissionen ist daher möglich. 
Um dies auszuschließen, wurden die bisher vorgesehenen Lichtshows usw. ersatzlos gestri-
chen.   
 
5.2 Maß der Nutzung  
 
5.2.1 Grundflächenzahlen / Überbaubare Fläche  
 
Generell lässt der Bebauungsplan keine Neubebauung, sondern nur Umnutzungen und da-
mit Umbauten bzw. im Rahmen der übrigen Festsetzungen geringfügige Anbauten zu.  Es 
kommt also zu keiner Neuversiegelung.  Die zunächst vorgesehenen Ausnahmen – eine 
Toilettenlage, Weideunterstände/Schutzhütten – wurden ersatzlos gestrichen, da sich in den 
letzten Jahren zeigte, dass kein Bedarf für solche zusätzlichen Einrichtungen besteht bzw. 
die in vorhandenen Gebäuden unterzubringenden Anlagen ausreichen.  
 
Dementsprechend sind bauliche Erweiterungen auf das für einen sinnvollen und wirtschaftli-
chen Erhalt der Bausubstanz und das zum Erreichen des angestrebten Nutzungszwecks 
unbedingt Notwendige zu beschränken. Es sind ausschließlich die bereits vorhandenen 
Bunker und sonstigen baulichen Anlagen sowie die bestehenden und versiegelten Lager-
straßen, Höfe, Lagerbereiche usw.  zu verwenden.  
 
Wegen dieser besonderen Situation des Plangebietes wird  auch auf die Festsetzung von 
Grund- und Geschossflächenzahlen verzichtet. Die überbaubare Grundfläche ist mithin 
gleich dem Flächeninhalt der zeichnerisch festgesetzten Grundflächen der bestehenden Ge-
bäude. Die Errichtung von Neubauten und/oder Anbauten auf bisher unbebauten Grund-
stücksteilen ist somit grundsätzlich unzulässig. In der Planzeichnung wurden daher auch die 
überbaubaren Flächen ausschließlich auf den schon bebauten Bestand beschränkt. Erweite-
rungen sind mithin nur in die bisher bereits versiegelten Bereiche – Bunkervorplätze, Lager-
straßen usw. – im Rahmen der – analog anzuwendenden – Regelung des § 23 III BauNVO – 
„ein Vortreten von Gebäudeteilen in geringfügigem Ausmaß kann zugelassen werden“ statt-
haft. 
 
Ergänzend besteht die Möglichkeit, dass vorhandene bauliche Anlagen, die nicht in die Kon-
zeption der neuen Nutzung passen und nicht mehr benötigt werden, zurückgebaut werden, 
so dass es aus naturschutzrechtlicher Sicht zu einer wünschenswerten Entsiegelung kom-
men könnte. Die so neu geschaffenen Freiflächen würden auf einem für den Planbereich 
anzulegenden Ökokonto gutgeschrieben. Um beim Abriss die Verwirklichung von natur-
schutzrechtlichen Verbotstatbeständen zu vermeiden, sind eine vorherige Begehung sowie 
eine Begleitung durch Fachgutachter erforderlich.  
 
Im Rahmen der Fortschreibung des Bebauungsplanentwurfs wurde mit dem Verein B05 
nochmals die Realisierungsfähigkeit der bisher mittel- bis langfristig vorgesehenen Baumaß-
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nahmen überprüft und auf ein finanzierbares und mit den naturschutzrechtlichen Überlegun-
gen vereinbares Maß reduziert. 
 
Insbesondere wurde der Bau der bisher geplanten Wegeverbindungen zwischen der 1. und 
der 2. bzw. der 2. und der 3. Bunkerreihe und auf Höhe des Cafe`s (Ziffer 7 der Textfestset-
zungen) sowie weiterer Toilettenanlagen außerhalb bestehender Gebäude ersatzlos gestri-
chen.  
 
Im Detail sind folgende Bau- bzw. Umnutzungsmaßnahmen mittel- bis langfristig geplant: 
 
5.2.1.1 Südwestliche (=amerikanische) Seite 
 
- Alarmhäuschen, und - Transformatorenstation – Infopoint für Naturschutz, 
- Werkstatt – Materialdepot, Werkstatt mit kleiner Toilette und Dusche, 
- Mannschaftsgebäude – langfristig Komplettabriss – eine spätere bauliche Nutzung ist aus-
geschlossen, vielmehr soll ggf. eine Steinschüttung als Lebensraum für die Zauneidechse 
angelegt werden, 
- Bunker 2 und 3 dürfen nur als Lager oder vergleichbare Nutzungen, mit einem nur geringen 
und sporadischen Ziel- und Quellverkehr (maximal 1 An/Abfahrt pro Woche) genutzt werden, 
um Beeinträchtigungen der angrenzenden naturschutzrechtlich hochwertigen Flächen zu 
vermeiden. 
 
Aufgegeben wurden folgende Bauabsichten: 
 
- Alarmhäuschen – barrierefreie kleine Besuchertoilette mit Wasseranschluss, 
- Offene Atelierhalle als kreativer Workspace mit kleiner Toilette, 
- Hundezwinger – offene Atelierhalle zum kreativen und pädagogischen Arbeiten in freier 
Natur 
 
5.2.1.2 Nördliche (=deutsche) Seite 
 
- Cafe – zweigeschossiger Küchen- und Toilettenanbau an der Westseite,  
- Versiegelter Bereich am Eingangsgebäude – Besucherzentrum mit Info und Büro 
 
Aufgeben wurden folgende Bauabsichten: 
 
- 1. Bunkerreihe – große Toilettenanlage, 
 
5.2.1.3 Entsprechend diesen Festsetzungen des Bebauungsplanes sind keine zusätzlichen 
Gebäudeerrichtungen vorgesehen und zulässig. Die ursprünglich vorgesehenen kleineren 
Neubaumaßnahmen, wie die Errichtung einer Toilettenanlage, wurden ersatzlos gestrichen. 
Daher sind insgesamt keine weiteren Versiegelungen geplant. Nur zur Bestandssicherung 
und aus Verkehrssicherungsgründen dürfen Abrissarbeiten oder Sanierungsmaßnahmen an 
bestehenden Gebäuden durchgeführt werden. Dabei sind insbesondere die Bestimmungen 
des § 24 Abs. 3 des LNatSchG zu berücksichtigen und vor Durchführung von baulichen Ver-
änderungen die entsprechenden Untersuchungen durchzuführen 
 
5.2.2 Firsthöhe  
  
Die absolute Gebäudehöhe sollte auf Grund der sensiblen naturräumlichen Umgebungsge-
gebenheiten, d.h. zum Schutz des Landschaftsbildes, verbindlich festgelegt werden. So wird  
eine generelle  Firsthöhe von maximal 8 m, jeweils gemessen vom tiefsten Punkt des natürli-
chen Geländes am jeweiligen Gebäude, für angemessen und ausreichend angesehen. 
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5.3 Bauweise 
  
Für das komplette Plangebiet wird eine offene Bauweise mit Einzelhäusern festgesetzt. Dar-
aus folgt, dass die Gebäude die seitlichen Grenzabstände von jeweils drei Metern einhalten 
müssen und nicht länger als 50 m werden dürfen.  
  
6. Zeichnerische Darstellung  
  
6.1 Baufenster 
  
Die Größe der Baufenster entspricht den Grundflächen des vorgefundenen Häuserbestands. 
Die Errichtung von Neubauten und/oder Anbauten auf bisher unbebauten Grundstücksteilen 
ist somit momentan unzulässig. In der Planzeichnung wurden daher auch die überbaubaren 
Flächen ausschließlich auf schon den bebauten Bestand beschränkt. Auf die Festsetzung 
von Baufenstern bzw. überbaubaren Grundstücksflächen durch entsprechende Planzeichen 
wurde verzichtet, da sich aus der vorstehenden verbalen Beschreibung klar, eindeutig und 
bestimmt die Bebauungsmöglichkeiten ableiten lassen.  
 
Erweiterungen sind mithin nur an den bisher bereits versiegelten Bereiche – Bunkervorplät-
ze, Lagerstraßen usw. – im Rahmen der – analog anzuwendenden – Regelung des § 23 III 
BauNVO – „ein Vortreten von Gebäudeteilen in geringfügigem Ausmaß kann zugelassen 
werden“ und auf den unter Ziffern 5.2.1.1 und 5.2.1.2 konkret beschriebenen Bereichen 
statthaft.  
 
6.2 Verkehrsanlagen  
  
Die bestehenden Wege wurden im Bestand übernommen und entsprechend im Bebauungs-
plan festgesetzt. Erweiterungen sind nur in dem unter Ziffer 5.2.1.1 genannten Umfang und 
den beschriebenen Rahmenbedingungen zulässig, da ansonsten die innere Erschließung 
des kompletten Geländes über die vorhandenen Anlagen in vollem Umfang sichergestellt ist.  
Die inneren Verkehrsflächen (Stellplätze für behinderte Menschen und Personal), der Auf-
weitungsbereich vor der Toranlage und der Randbereich im unteren, östlichen Teil der Zu-
fahrtsstraße dienen darüber hinaus zur Abwicklung des ruhenden Verkehrs. Die bereits 
stattgefundenen Veranstaltungen zeigten, dass diese Parkplatzflächen sowohl an den Eröff-
nungswochenenden als auch den  übrigen Besuchertagen ausreichend dimensioniert sind.  
 
7. Naturschutz  
  
Dieses Kapitel wird nach Vorlage der neuen arten- und naturschutzrechtlichen Gut-
achten – auch in Bezug auf den Maßnahmenkatalog, da bestimmte Vorhaben, z.B.  
 
- A 5 – Nutzungsverzicht – Buchen – Altholzbestand, 
- A 6 – Instandsetzung äußerer Zaun und Installation von Kleintierdurchlässen. 
 
7.1.2 Maßnahmen von mittlerer Priorität  
 
- B 1 – Fällung der Fichten auf den Bunkern, 
- B 2 – Entbuschung und Mähen des Bunkerumfeldes, 
- B 3 – Anlage von Totholzhaufen, 
- B 4 – Bunkerumgestaltung für Fledermäuse und Amphibien usw.  
 
bereits umgesetzt wurden -  insgesamt überarbeitet und neu gefasst.  
 
Das Gelände der Standortsmunitionsniederlage wurde im Vorfeld der Bebauungsplanaufstel-
lung begangen und aus naturschutzfachlicher Sicht bewertet. Der anliegend beigefügte Ar-
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beitsbericht / 14 „Naturschutz im b-05 association e.V.“ vom Januar 2017 mit den darin do-
kumentierten naturschutzfachlichen Erfassungen und den Empfehlungen für Pflege- und 
Erhaltungsmaßnahmen ist Bestandteil der Begründung zum Bebauungsplan.  
 

 
7.1 Aufwertungspotentiale  
 
7.1.1 Maßnahmen mit hoher Priorität  
 
- A 1 und A 2 - Entfernung aller bzw. selektiv von 60 – 70% der Gehölze auf den gekenn-
zeichneten Flächen, 
- A 3 - Beweidung der nördlichen Magerwiese bzw. der Heidefläche, 
- A 4 – Beweidung der äußeren Wiese, 
- A 5 – Nutzungsverzicht – Buchen – Altholzbestand, 
- A 6 – Instandsetzung äußerer Zaun und Installation von Kleintierdurchlässen. 
 
7.1.2 Maßnahmen von mittlerer Priorität  
 
- B 1 – Fällung der Fichten auf den Bunkern, 
- B 2 – Entbuschung und Mähen des Bunkerumfeldes, 
- B 3 – Anlage von Totholzhaufen, 
- B 4 – Bunkerumgestaltung für Fledermäuse und Amphibien, 
- B 5 – Freilegung und Renaturierung Stillgewässer. 
 
7.1.3 Maßnahmen von niedriger Priorität  
 
- C 1 – Abschnittsweises auf Stock setzen der Wegerandstreifen, 
- C 2 – Mähen der Wegerandstreifen, 
- C 3 – Abbau der inneren Zaunanlage 
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-. C 4 – Vergrämung von Rot- und Rehwild. 
 
7.2 Bedeutung für die geplante Nutzung  
 
- Habitatstrukturen und Flächenbereiche seltener und/oder gefährdeter Arten werden ent-
sprechend gekennzeichnet und sind von anderen Nutzungen freizuhalten. 
 
- Standorte für die Installation von Skulpturen und anderen Objekten sind nur in unmittelbarer 
Nähe der vorhandenen inneren Erschließungsstraßen zulässig und sind vorab konkret mit 
den Naturschutzverbänden und der Unteren Naturschutzbehörde festzulegen. 
 
- Eine Erschließung ist grundsätzlich nur über die bereits vorhandenen bzw. unter Ziffer 
5.2.1.2 genannten neu anzulegenden Wege statthaft. Die Führung, Anlage, Gestaltung usw. 
von zusätzlichen Fußwege- und Straßenverbindungen darüber hinaus ist nicht erlaubt. 
 
- Mögliche von der geplanten Nutzung verursachte Emissionen – Verkehrs- und Besucher-
lärm, Licht usw. – müssen bei der Planung berücksichtigt und durch verkehrslenkende Maß-
nahmen, Anordnung der Parkflächen, Öffnungszeiten usw. auf ein möglichst verträgliches 
Maß reduziert werden.  
 
7.3 Umsetzung  
 
7.3.1 Allgemeines  
 
In diesem Zusammenhang ist zunächst anzumerken, dass die gesamten oben beschriebe-
nen Nutzungen grundsätzlich nur in bereits bestehenden Gebäuden oder auf bereits versie-
gelten Flächen – Bunkervorplätze, Verkehrsanlagen, Abstellflächen usw. und auf den unter 
Ziffern 5.2.1.1 und 5.2.1.2 konkret beschriebenen Bereichen statthaft sind. Es kommt mithin 
zu keiner nennenswerten Neuversiegelung, so dass ein entsprechender Ausgleich entbehr-
lich ist.  
 
7.3.2 FFH – Gebiet / Naturpark Nassau  
 
Allerdings liegt das Plangebiet im ausgewiesenen FFH – Gebiet „Montabaurer Höhe“ sowie 
im Geltungsbereich der Landesverordnung über den Naturpark Nassau, dessen  Kernzone I 
unmittelbar nördlich anschließt. Weiterhin grenzen westlich, südwestlich und im Bereich der 
Zufahrt FFH – Biotoptypen direkt an den Planbereich an. Damit gelten für diese Bestände 
einerseits ein Verschlechterungsverbot und andererseits ein Optimierungsgebot: 
 

 Im Rahmen der früheren militärischen Nutzung wurde das gesamte Gelände ganzjäh-
rig für die Lagerung von Munition, Sprengstoffen usw. verwendet, von LKW`s sowie 
anderen Fahrzeugen angefahren und rund um die Uhr bewacht. Daraus resultierten 
permanente Störungen für die umgebende Fauna und Flora. 

 

 Dagegen nimmt der Ausstellungsbetrieb derzeit maximal sieben Monate in Anspruch, 
wobei das Center nur an drei Tagen wöchentlich (84 Tage jährlich) geöffnet wird. 
Auch zeigen die mit den bisherigen Veranstaltungen gemachten Erfahrungen, dass 
sich – außer am Eröffnungstag – der Besucherverkehr völlig unproblematisch abwi-
ckeln lässt und zu keinen belegbaren Beeinträchtigungen führt. Vielmehr wird der 
durch den (ohne die vorgesehenen Nutzungsmöglichkeiten des Bebauungsplans) üb-
lichen Nutzerkreis – Spaziergänger, Jogger, Fahrradfahrer, Forst mit intensivem Rü-
cke- und Schwerlastverkehren usw. – vorgegebene Rahmen – sowohl in Bezug auf 
Quantität als auch Intensität der Belästigungen – unproblematisch eingehalten.  
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 Die Zulassung von über die eigentlichen Ausstellungen hinausgehenden Veranstal-
tungen wie privaten Feierlichkeiten usw. führt vor allem zur Nachtzeit zu  qualitativ als 
auch quantitativ anderen Belästigungen. Zur gebietsverträglichen Gestaltung dieser 
Nutzungen wurden daher konkrete Begrenzungen (Beschränkung auf nunmehr 
höchstens 5 Ereignisse pro Jahr, zeitliche Befristung des Gebrauchs des Freigelän-
de, ggf. Nutzungsverzicht während der Amphibienwanderung in der Zeit von Anfang 
März bis Anfang April  usw.) in den Bebauungsplanentwurf eingestellt. Der Vollstän-
digkeit halber wird angemerkt, dass nach Angaben des Vereins in den letzten Jahren 
tatsächlich nur 5 private Feiern pro Saison stattfanden.  

Es lässt sich also festhalten, dass keinesfalls gegen das Verschlechterungsverbot 
verstoßen, sondern durch die Reduzierung der Nutzungsqualität bereits eine spürba-
re Verbesserung der ursprünglichen Situation eingetreten ist.  
 

 Während der Verwendung als Standortmunitionsniederlage wurde das gesamte 
Quartier ausschließlich nach militärischen Gesichtspunkten unterhalten. In Zusam-
menarbeit mit dem Verein B 05 wurde auf Grundlage der naturschutzfachlichen Er-
fassungen aus dem Jahre 2016 ein auf die naturräumlichen Gegebenheiten abge-
stimmtes Pflege- und Maßnahmenkonzept erarbeitet.  

 

 Diese sowie weitere kleinere, mit einem überschaubaren personellen und finanziellen 
Aufwand leistbaren  Maßnahmen wie die Beseitigung von wilden Müllkippen, Ver-
schluss von Kleintierfallen wie offene Kanalschächte, ggf. Aufstellen von Amphibien-
fangzäunen, Geschwindigkeitsbegrenzungen usw. lassen eine nachhaltige Verbesse-
rung des derzeitigen natur- und artenschutzrechtlichen Zustands erwarten.  
 

 Ergänzend wird noch angemerkt, dass das Plangebiet (ca. 12 ha) nur eine Fläche 
von etwa 0,4 % des FFH-Gebietes Montabaurer Höhe mit einer Gesamtfläche von 
2809 ha darstellt. Dieses ist auch zwischenzeitlich durch das Absterben der Fichten 
und der weiterhin starken Holzernte im Laubholz Veränderungen und Beeinträchti-
gungen unterworfen.  
 

 Durch den Bebauungsplan werden keine Eingriffe in FFH-Lebensraumtypen ermög-
licht. Nutzungsbedingte Beeinträchtigungen wie Lärm, Licht und Bewegungsunruhe 
wirken nur sehr begrenzt in die umgebenden Flächen. Durch die eingeleiteten Pfle-
gemaßnahmen konnte der Erhaltungszustand des FFH-Lebensraumtyps 6230 Borst-
grasrasen, verbessert werden. 

 

 Es lässt sich also festhalten, dass auch dem Optimierungsgebot entsprochen und 
gleichzeitig eine ausreichende Kompensation der mit der aktuellen Nutzung verbun-
denen, eher geringfügigen Beeinträchtigungen gewährleistet wird. 

 
7.3.3 FFH-Verträglichkeitsvoruntersuchung 
 
7.3.3.1 Vor diesem Hintergrund wurde ergänzend zu der intensiven Bestandsermittlung und 
–bewertung noch eine FFH-Verträglichkeitsvoruntersuchung mit folgendem Ergebnis durch-
geführt: 
 
„Das Gelände des b-05 (ehemaliges Munitionsdepot) liegt vollständig innerhalb des FFH-
Gebietes „Montabaurer Höhe“, südwestlich der Stadt Montabaur. Es ist eine Umnutzung des 
Geländes als Kunst- und Kulturzentrum einerseits und Naturschutzzentrum andererseits vor-
gesehen. Hierzu sollen in den Monaten vom 01. bzw. 15.04. – 31.10. eines jeden Jahres an 
maximal drei Tagen in der Woche Ereignisse in Form von Theaterveranstaltungen, Literatur-
lesungen, Ausstellungen, Präsentationen, etc. auf dem Gelände des b-05 stattfinden. Diese 
öffentlichen Events können um bis zu höchstens 15 private Feiern jährlich ergänzt werden. 
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Hierzu wird die vorhandene Infrastruktur im Gebiet genutzt. Die Errichtung neuer baulicher 
Anlagen ist nicht geplant.  
 
FFH-Lebensraumtypen des Anhangs I werden durch die geplante Umnutzung nicht berührt. 
Die angrenzenden Waldbestände bleiben vollständig erhalten. Die durch die einsetzende 
Sukzession verlorengegangenen Borstgrasrasenflächen sollen durch geeignete Maßnahmen 
wieder gefördert werden.  
 
Potentiell ist im Planungsraum mit Vorkommen der Bechsteinfledermaus und des Großen 
Mausohrs zu rechnen..  
 
Eine Beeinträchtigung der Lebensraumfunktion des FFH-Gebietes durch die Umnutzung des 
b-05 ist nicht zu erwarten.  
 
Nach Ermittlung des Eingriffsumfangs und der daraus abzuleitenden Eingriffserheblichkeit für 
die im Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) und Bewirtschaftungsplan der SGD-Nord zum 
FFH-Gebiet aufgeführten Lebensraumtypen und Arten des FFH-Gebietes, ist unter Berück-
sichtigung der fortschreitenden Sukzession im Bereich der Bunkeranlagen und der vorgese-
henen Maßnahmen zum Schutz und Erhalt der Arten und Biotopflächen nicht zu erwarten, 
dass die Erhaltungsziele und der Schutzzweck des FFH-Gebietes durch die geplante Um-
nutzung erheblich beeinträchtigt werden. Für keine der im Untersuchungsraum verbreiteten 
Arten oder Lebensräume gem. Melde-bogen zum FFH-Gebiet, die als Schutzgrund für die 
Ausweisung des Gebietes aus-schlaggebend sind, ist eine erhebliche Betroffenheit anzu-
nehmen.  
 
Eine FFH - Verträglichkeitsprüfung ist nach gutachterlicher Einschätzung nicht erforderlich.“ 
 
7.3.3.2 Diese Bewertung wurde aktuell vor dem Hintergrund der seit 2016 laufenden Umset-
zung von natur- und artenschutzrechtlich relevanten Maßnahmen sowie der durchgeführten 
kulturellen Veranstaltungen gutachterlich und durch die Untere Naturschutzbehörde der 
Kreisverwaltung des Westerwaldkreises bestätigt: 
 
Aufgrund der Beschaffenheit des Projektraumes und der daraus zu erwartenden Artvorkom-
men sowie die tatsächlich in Kartierungen nachgewiesenen Arten ist im Zusammenwirken 
mit den Projektauswirkungen aus wissenschaftlicher Sicht nicht zu erwarten, dass dauerhaf-
te und nachteilige Auswirkungen auf das Schutzgebiet durch die Planung einwirken. Daher 
kam die FFH-Vorprüfung zu dem Ergebnis, dass keine FFH-Verträglichkeitsprüfung erforder-
lich ist. 
 
Auch wenn die Wildkatze keine Zielart des FFH-Gebietes darstellt, wurde sie  im Rahmen 
der FFH-Vorprüfung betrachtet. Es wurden alle vorliegenden Informationen zum Vorkommen 
der FFH-Arten und der potentiell möglichen Auswirkungen der Planung einer Betrachtung in 
Bezug auf deren Erheblichkeit für die beiden Zielarten Bechsteinfledermaus und Großes 
Mausohr unterzogen. 
 
Die Lichtverschmutzung ist nach der aktuellen Planung nicht mehr Planungsrelevant, da 
nach derzeitiger Planung keine Lichtshows mehr im Bebauungsplan vorgesehen sind. Die 
Streichung der ursprünglich geplanten Lichtshows konnte im Einvernehmen mit dem Betrei-
ber der geplanten Einrichtung erzielt werden. 
 
Erst durch jüngste Untersuchungsergebnisse wurden die nachteiligen Auswirkungen auf Tie-
re von Lichtverschmutzungen dokumentiert. Dies betrifft besonders die Beleuchtung von Ge-
bäuden mit zahlreichen Kollisionsverlusten bei Zugvögeln, aber auch die Störung von Tieren 
durch z. B. Feuerwerk. Diesen neuen Erkenntnissen trägt auch das BNatSchG durch geplan-
te Neuregelungen Rechnung. 
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Die aus der Planung resultierende Außenbeleuchtung bei Veranstaltungen bleibt dagegen 
räumlich auf den Standort des Depots begrenzt und es sind keine Auswirkungen durch 
Lichtverschmutzungen auf die angrenzenden Waldflächen anzunehmen. Eine Beeinträchti-
gung essentieller Nahrungshabitate der beiden Fledermausarten ist daher nicht zu erwarten. 
 
Der Borstgrasrasen wird durch die vorgesehenen naturschutzfachlichen Maßnahmen dauer-
haft in seiner weiteren Entwicklung gefördert und als Lebensraum für gefährdete Tiere und 
Pflanzen optimiert. Im Ergebnis der bisher durchgeführten Pflegemaßnahmen konnte im letz-
ten Jahr (2020) auch wieder der Moorbläuling (Maculinea nausithous) innerhalb der Grün-
landfläche nachgewiesen werden. Dies ist zwar als Zufallsfund zu bewerten, da in direktem 
Umfeld keine Population besteht. Dennoch zeigt sich aber, dass durch die Pflegemaßnah-
men im Zuge des Bebauungsplanverfahrens eine Verbesserung der Bestandssituation ein-
getreten ist. Ein Monitoring zur zukünftigen Entwicklung ist auch weiterhin vorgesehen. 
 
Eine Berücksichtigung der Projektauswirkungen auf artenschutzrechtlich relevante Tier- und 
Pflanzenarten wird durch eine entsprechende Erweiterung des Umweltberichtes mit einer 
Relevanzprüfung aller zumindest im Plangebiet zu erwartenden und nachgewiesenen Arten 
ergänzt. 
 
Betroffenheit Fledermäuse, Wildkatze, Borstgrasrasen 
 
a) Schutz der Fledermäuse 
 
Die Bechsteinfledermaus ist eine typische Waldfledermaus. Sie besiedelt Gebäudekeller 
oder Bunkeranlagen nur als Winterquartier. Als lichtscheue Art wird sie daher den Bereich 
des Plangebietes bei Beleuchtung eher meiden. Ausreichende Quartier- und Jagdstrukturen 
sind in den großflächig ausgedehnten umgebenden Waldflächen zu finden.  
 
In den Kastenquartieren der Umgebung wurden nur Einzelexemplare der Bechsteinfleder-
maus gefunden. Es liegen keine Wochenstubenhinweise vor. Die Art nutzt Wochenstuben in 
Baumhöhlen von Altholz. Geeignete Strukturen für Wochenstuben der Art sind im Plangebiet 
nicht vorhanden. 
 
Das Große Mausohr nutzt großflächige Dachstühle z.B. Kirchen in klimabegünstigten Lagen 
des Rhein- und Lahntals als Wochenstubenquartier. Quartiervorkommen vom Gr. Mausohr 
sind im Plangebiet nicht bekannt. Bunkeranlagen können zwar als Winterquartier genutzt 
werden, die auf dem Gelände vorhandenen Bunker sind aber wegen der glatten Innenflä-
chen nicht geeignet. 
 
Eine Barrierewirkung durch die Beleuchtung des Plangebietes bei Veranstaltungen ist daher 
nicht anzunehmen. Durch die großflächig vorhandenen Lebensräume in den umgebenden 
Waldflächen ist der Lebensraum für die Arten gesichert und es ist nicht zu erkennen, dass 
die Individuen durch das Projekt erheblich gestört werden. 
 
Um das Plangebiet gibt es im FFH-Gebiet drei Kastenquartiere, die seit ca. 2 Jahrzehnten 
alljährlich kontrolliert werden. Es gab bisher keinen Nachweis des Großen Mausohres, die 
Art ist dort auch nicht zu erwarten, da bekannte Wochenstuben weit weg sind (z. B. Abteikir-
che Marienstatt in ca. 30 km Entfernung, Kirche Niederzeuzheim (ca. 20 km) und Bad Breisig 
in ca. 35 km Entfernung) und von der Art überwiegend Gebäude als Wochenstuben besiedelt 
werden. Geeignete Nahrungshabitate sind in den umgebenden Wäldern großflächig vorhan-
denen und können durch die Art auch weiterhin uneingeschränkt zur Nahrungssuche genutzt 
werden. Durch die im Bebauungsplan vorgesehene Herausnahme von Waldflächen aus der 
Entwicklung hin zu alt- und todholzreichen Laubwäldern, werden die Lebensraumstruktur 
und das Habitatangebot für beiden Fledermausarten aufgewertet. Zudem werden hierdurch 
die im Bewirtschaftungsplan zum Schutzgebiet vorgesehenen Maßnahmenflächen erweitert.  
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In den Kastenquartieren wurden nur Einzelexemplare der Bechsteinfledermaus gefunden. Es 
liegen keine Wochenstubenhinweise vor. Die Art nutzt Wochenstuben in Baumhöhlen von 
Altholz. Geeignete Strukturen für Wochenstuben der Art sind im Plangebiet nicht vorhanden. 
Eine eingehendere Erfassung der beiden Arten durch Netzfängen und Besenderung zur Er-
mittlung der Wochenstubenquartiere würde für die Individuen eine deutliche Beeinträchti-
gung und einen starken Stressfaktor darstellen. Durch diese Untersuchung würde daher eine 
Beeinträchtigung der Arten verursacht, die einer Ausnahmegenehmigung durch die Natur-
schutzverwaltung bedürfte. Diese wird nur erteilt, wenn die zu erwartenden Ergebnisse in 
Bezug auf eine erhebliche Beeinträchtigung dies rechtfertigen würde. Aufgrund der im Plan-
gebiet vorhandenen Habitatstrukturen und der vorliegenden Informationen zur Verbreitung 
der Arten im Umfeld des Plangebietes ist dies nicht gerechtfertigt. 
 
Es sind folgende Maßnahmen zur Verbesserung der heutigen Situation für Fledermäuse ge-
plant: 
 

 Herrichtung als Fledermausquartier und ganzjähriger Verschluss von zwei Bunkern in 
der dritten Bunkerreihe 

 Aufwertung durch Anbringung verschiedener Hohlblocksteine als Winterquartiere für 
Fledermäuse. 

 Einflug für Fledermäuse sowie Bodenspalte für Amphibien wurden in die Bunkertür 
eingebaut. 

 Der Lichteinfluss durch B 05 ist zu vernachlässigen; insbesondere, nachdem die bis-
her zulässigen maximal zwei Lichtinstallationen / Illuminationen pro Jahr ersatzlos 
gestrichen wurden.  

b) Europäische Wildkatze 
 
Es wird aus fachlicher Sicht keine erhebliche Betroffenheit der Art gesehen. Die Art ist im 
Plangebiet durch Fotos nachgewiesen. Neuere Nachweise fehlen trotz regelmäßiger Kartie-
rungen im Plangebiet bisher. Durch die Einzäunung des Plangebietes kommt es insgesamt 
gegenüber der heutigen Nutzung mit Störungen durch Wanderer, Geocacher, freilaufende 
Hunde usw. zu einer Beruhigung des Gebietes. Geeignete Strukturen mit Verstecken für die 
Aufzucht von Jungen sind im Plangebiet nicht vorhanden. Die Bunker sind nicht zugänglich 
und Wurzelteller, Totholz, Stammholzlager oder Reisighaufen sind nicht vorhanden. Eine 
Störung von Reproduktionsstätten der Wildkatze ist daher nicht gegeben. Das Plangebiet ist 
weiterhin als Nahrungshabitat und Streifgebiet für die Wildkatze nutzbar. Der südliche Teilbe-
reich des Plangebietes (Amerikanischer Teil) bleibt vollständig ohne Nutzungsänderung 
durch die Ausweisungen des Bebauungsplanes. Hier werden nur Maßnahmen zur Verbesse-
rung des Lebensraumangebotes durchgeführt. Dies verbessert auch die Nutzungsmöglich-
keit für die Wildkatze (z. B. Errichtung von Totholzhaufen). 
 
c) Borstgrasrasen  

Aufgrund fehlender Pflege und die daraus resultierende zunehmende Verbuschung hat der 
Biotoptyp aufgrund von Verschiebungen im Artengefüge in den vorangegangenen Jahren 
deutlich an Wertigkeit verloren. Erst durch die Pflegemaßnahmen, die überwiegend durch die 
Förderung der Stadt Montabaur finanziert wurden, konnte der Bestand in letzter Zeit wieder 
aufgewertet werden. 
 
Davon unbenommen ist die Fläche aber ohnehin nicht vom Projekt betroffen, da sie weder 
flächenmäßig beansprucht wird, noch durch Stoffeinträge oder Veränderungen in den 
Standortbedingungen durch das Projekt eine Veränderung erfährt. Eine weitergehende Be-
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trachtung in einer FFH-Verträglichkeitsprüfung wäre allenfalls erforderlich, wenn eine Beein-
trächtigung zu erwarten wäre. Dies ist aber vorliegend nicht der Fall und die Durchführung 
einer FFH-VP unbegründet. Zudem werden, wie oben beschrieben, Maßnahmen zur Aufwer-
tung des Lebensraumtyps durchgeführt. 
 
Um insbesondere der Verbuschung und damit einer weiter zunehmenden Gefährdung der 
Offenlandflächen vorzubeugen, wurde ein Maßnahmenkatalog erarbeitet, dessen Umset-
zung von der Stadt Montabaur, dem Verein und der Kreisverwaltung des Westerwaldkreises 
– Untere Naturschutzbehörde - finanziert wird. Von Seiten der Kommune wurden dazu auch 
bereits die entsprechenden Ratsbeschlüsse gefasst und seit mehreren Jahren entsprechen-
de Haushaltsmittel (10.000,- € jährlich) bereitgestellt.  
 
Diese seltenen Biotopstrukturen sollen in einer mit dem Naturschutz vereinbaren Art und 
Weise erlebbar gemacht werden. Dazu sind themenbezogene Ausstellungen, geführte Wan-
derungen zur Tag und Nachtzeit, Angebote für Kinder, Jugendliche, Schulen, Kindergärten 
usw. geplant.  
 
Für den Lebensraum ist die Offenhaltung und entsprechende Pflege maßgebend dafür, ob er 
im Plangebiet überdauern kann oder nicht. Von Mitarbeitern der Masgeik-Stiftung wird daher 
im Herbst 2021 auch vorsichtig durch händisches Abplacken versucht, die beiden Heidearten 
auf dadurch entstehenden Rohbodenflächen zu verjüngen. Die bisherige Beanspruchung 
durch Besucher wird bisher als nicht gravierend eingestuft. 
 
7.3.3.3 Gesamtbewertung 
 
Aus den oben dargelegten Gründen, ist die Durchführung einer FFH-Verträglichkeitsprüfung 
nicht erforderlich. Die aus dem Projekt zu erwartenden Auswirkungen und die im Plangebiete 
vorhandenen und angrenzend verbreiteten Zielarten des FFH-Gebietes lassen aufgrund der 
anzunehmenden Projektwirkungen keine erhebliche Betroffenheit erwarten. 
 
Alle vorhandenen Baumhöhlen im Umfeld des Standortes, die als Quartierstrukturen geeig-
net sein könnten, bleiben erhalten. Durch das Projekt werden keine Gehölze oder Gebäude 
beseitigt. Es werden auch keine neuen Gebäude errichtet oder Neuversiegelungen ermög-
licht. 
 
Da die Habitatstrukturen des Plangebietes keine Flugstraßen der betrachtungsrelevanten 
Fledermausarten begründen, ist hier auch keine tiefgehende Untersuchung erforderlich. Dies 
würde nur eine erhebliche Stressbelastung der Individuen verursachen und steht daher in 
keinem Verhältnis zu den zu erwartenden Ergebnissen.. 
 
Im Managementplan der SGD Nord zum FFH-Gebiet ist der Planbereich vollständig aus den 
Maßnahmenflächen ausgespart und es werden keine Ziele für den Standort vorgegeben. 
 
Die durchgeführten Untersuchungen im Plangebiet entsprechen daher den Vorgaben des § 2 
Abs. 3 BauGB, wonach nicht alle wissenschaftlichen Untersuchungen durchzuführen sind, 
die zur Erfassung des Bestands möglich wären, sondern nur die, die der geforderten Ver-
hältnismäßigkeit der zu erwartenden Auswirkungen in Bezug auf das geplante Projekt als 
Bewertungsmaßstab für die Untersuchungstiefe entsprechen. 
 
Insgesamt ist zu erwarten, dass es aufgrund der Festsetzungen des Bebauungsplanes mit 
den darin enthaltenen Maßnahmen zur Aufwertung des Biotop- und Artenpotentiales im 
Plangebiet, zu einer Verbesserung der heutigen Situation in Bezug auf das Lebensrauman-
gebot im Schutzgebiet kommen wird. Pflegemaßnahmen, Anbringung von Fledermausquar-
tieren und Umgestaltung der Bunker für die Fledermausnutzung, sowie Nutzungsaufgabe 
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von im Plangebiet liegenden Waldflächen zur Entwicklung von Altholzbeständen führen zu 
einer deutlichen Verbesserung der Situation für den Artenschutz. 
 
Bei einer Status-Quo-Betrachtung würde nach Nutzungsaufgabe durch das Militär eine an-
schließende Nutzung durch die Forstwirtschaft einsetzen. Damit würden die heute vorhan-
denen Strukturen (z. B. Bunker als Fledermausquartier, Borstgrasrasenfläche mit Orch-
ideenvorkommen) verschwinden. Zudem würde eine deutliche Störwirkung auf die angren-
zenden Flächen während des Rückbaus verursacht. 

 
7.3.4 Umsetzung  
 
Mit der Umsetzung der ersten Maßnahmen wurde im Jahre 2017 bereits begonnen: 
 
-  Durchführung von Beweidungsmaßnahmen – 2017 – 2021 -, 
- Vergabe des Auftrags zur Fällung der auf den Bunkern aufstehenden Fichten, 
- Vergabe des Auftrags für Freistellungsmaßnahmen – abschnittsweises auf Stock setzen 
der Wegerand- sowie weiterer Gehölzstreifen und Entfernung aller bzw. der selektierten Ge-
hölze in Teilbereichen 
- Instandsetzung des äußeren Zauns und Installation von Kleintierdurchlässen usw. 
 
Die Arbeiten werden entsprechend dem erstellten und beschlossenen Pflege- und Entwick-
lungsplan in den nächsten Jahren fortgeführt. Entsprechende Haushaltsmittel für die der 
Stadt übertragenen Maßnahmen wurden bzw. werden bereitgestellt.  
 
7.4 Zusammenfassung  
 
Mit den oben dargestellten und im Laufe der Projektrealisierung umzusetzenden konkreten 
Maßnahmen wird sichergestellt, dass die vorhandenen schützenswerten Strukturen erhalten 
und verbessert sowie weitere landespflegerisch wünschenswerte Ziele umgesetzt werden. 
Bei der Bewertung der Situation darf auch die jahrzehntelange militärische Vornutzung, die 
mit erheblichen Immissionen wie unterschiedlichen Lärmen, Lagerung gefährlicher Stoffe 
usw. verbunden war, nicht außer Acht gelassen werden.  
 
Die über die zur Eingriffskompensation – Zuständigkeit Verein B05 -  hinaus durch die Stadt 
Montabaur umgesetzten  Schritte werden dem Ökokonto gutgeschrieben und können bei 
Bedarf abgebucht werden.  
 
8. Erschließung  
 
Die  innere Erschließung erfolgt über insgesamt vier befestigte Lagerstraßen, die in eine ge-
meinsame, durch den Stadtwald zur Landesstraße L 327 führenden, Zufahrt münden. Die 
Fläche verfügt über einen Wasserhausanschluss. Das Schmutzwasser wird bisher in einer 
Grube gesammelt und abgefahren, während das Oberflächenwasser zur Befüllung von 
Löschwasserteich und Zisterne verwendet wird und ansonsten versickert.  
 

8.1 Oberflächenwasser  

 

Die Einleitung von Oberflächenwasser in das  im Eingangsbereich des Ausstellungsgeländes 
entspringenden namenlosen Seitengewässers zum Biebrichsbach ist zurzeit nicht vorgese-
hen. Sollte dies erforderlich werden, ist eine Drosselung der anfallenden Wassermenge zur 
Vermeidung von Erosionen vorzunehmen. Diese Planung sowie das gesamte Entwässe-
rungskonzept ist vorab mit den Fachbehörden – SGD Nord, Kreisverwaltung des Wester-
waldkreises – abzustimmen.  
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8.2 Wasserschutzgebiet  
 
Der gesamte Planbereich liegt in der Schutzzone III des Wasserschutzgebietes „Montabau-
rer Höhe“, welches mit Rechtsverordnung vom 25.11.1988 – Az.: 56-61-43-4/82 -, neu abge-
grenzt im März 2007, festgesetzt wurde. Dementsprechend wurden die Hinweise zum Be-
bauungsplan um Angaben zum Wasserschutzgebiet und die zu beachtenden Vorschriften 
des Verbotskatalogs der Rechtsverordnung bzw. des DVGW - Arbeitsblatt W 101 ergänzt. 
Der Verbotskatalog wird außerdem dem Bebauungsplan beigefügt.  

 

8.3 Schmutzwasser  

 

Eine Dichtigkeitsprüfung der vorhandenen geschlossenen Grube wurde zwischenzeitlich 
durchgeführt und von den Verbandsgemeindewerken abgenommen, so dass diese Entsor-
gungseinrichtung wieder verwendet werden kann. Eine Wiederinbetriebnahme der vorhan-
denen Kanalisation ist nicht geplant; allerdings wurde auch diesbezüglich ein Verweis in die 
Hinweise zum Bebauungsplan aufgenommen. 
 
Sollten außer der bestehenden WC – Anlage im Eingangsgebäude weitere Sanitärräume, 
Küchen o.ä. mit Schmutzwasseranfall errichtet werden, ist im Rahmen des dafür notwendi-
gen Baugenehmigungsverfahrens in Abstimmung mit den Wasserbehörden – SGD Nord – 
Regionalstelle Wasserwirtschaft – und den Verbandsgemeindewerken Montabaur ein Ent-
wässerungs- bzw. Leitungsplan zu erstellen und die Dichtigkeit der Grundstücksentwässe-
rungsanlagen (Leitungen) nachzuweisen, um die Sicherung der Erschließung zu gewährleis-
ten.  
 
8.4 Rückbau von Kanälen/Bachverrohrung  
 
Ein Rückbau (Kanal/Bachverrohrung) wird aktuell nicht angestrebt, sondern stellt eine mögli-
che, zukünftige naturschutzrechtliche Ersatzmaßnahme dar.  Die Hinweise zum Bebauungs-
plan wurden für diesen Schritt um die Notwendigkeit der Durchführung eines Wasserrechts-
verfahrens ergänzt.  
 
8.5 Wasserversorgung  
 
Die Wasserversorgung kann von den Verbandsgemeindewerken über eine vor dem Ein-
gangstor liegende 200er Transportleitung sichergestellt werden. Das Grundstück verfügt 
über einen Wasserhausanschluss.  
 
8.6 Verkehrsmäßige Erschließung  
 
8.6.1 Die Erschließung des Grundstücks erfolgt ausschließlich über einen nicht dem öffentli-
chen Verkehr gewidmeten Waldweg – siehe Planskizze/ Parzellen Gemarkung Montabaur, 
Flur 52, Flurstück 6/0, Flur 40, Flurstücke 6151/3, 6150/6, 6150/5, 6148/3, 6167/3, 6150/3 
und 6158/4. Dieser Weg und damit auch die Zuwegung zum Pachtgelände stehen im Eigen-
tum der Stadt. Die Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz ist allerdings nur als gesichert 
anzusehen, wenn die Frage der Übernahme der Verkehrssicherungspflicht durch diesen Ver-
trag geregelt wird. Die Verkehrssicherungspflicht der Stadt beschränkt sich auf das Maß, das 
für Waldwege gilt. 
 
Aufgrund der besonderen Umstände und der Lage im Außenbereich ist es der Stadt nicht 
möglich, einen ordnungsgemäßen und ausreichenden Winterdienst sowie eine uneinge-
schränkte Nutzbarkeit insbesondere im Hinblick auf die mit der Umnutzung zu erwartende 
erhebliche Zunahme des Ziel- und Quellverkehrs zu gewährleisten. Da es sich um keine 
nach dem Stand der Straßenbautechnik hergestellte Anbindung handelt, kann die Stadt auch 
keinerlei Gewähr für einen ordnungsgemäßen und für eine unproblematische Befahrung 
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durch Personenkraftwagen ausreichenden Ausbauzustand übernehmen. Dementsprechend 
wurden diese Pflichten durch eine vertragliche Regelung auf den Verein B05 übertragen.  
 
Der Weg und damit auch die Zuwegung stehen im Eigentum der Stadt Montabaur und die-
nen dem städtischen Forstbetrieb als Hauptabfuhrweg für Holztransporte.  Der gesamte Ziel 
– und Quellverkehr muss daher dauerhaft über diesen Waldweg mit den sich daraus erge-
benden möglichen Problemen – Windwurf, Verschmutzung, Lagerung und Verladung der 
Holzernte usw. - abgewickelt werden. 
 
Die erstmalige Herstellung einer dem Stand der Straßenbautechnik entsprechenden Straße 
mit den dazu gehörenden Einrichtungen – Bürgersteig, Entwässerung, Beleuchtung usw. – 
ist weder jetzt noch für die Zukunft durch die Stadt Montabaur geplant. Die Stadt Montabaur 
wird auch keine Kosten für eine Verbesserung der Erschließungssituation übernehmen.  
 
8.6.2 Der Landesbetrieb Mobilität Diez hat mit Bescheid vom 27.05.2009 auf jederzeitigen 
Widerruf eine Sondernutzungserlaubnis erteilt, die Zufahrt zum Art und Designcenter an die 
freie Strecke der Landesstraße L 327 anzubinden. Die Erlaubnis wird dem Bebauungsplan 
beigefügt.  
 
8.6.3 Es sind nur Zufahrten für Behinderte und Bedienstete erlaubt. Durch die Reduzierung 
der möglichen privaten Veranstaltungen auf 5 pro Jahr und die Sperrung der Zufahrt für Be-
sucher ohne Berechtigung, wird das zu erwartende Aufkommen an Fahrzeugbewegungen 
deutlich reduziert. Eine Beeinträchtigung der Zielarten des FFH- Gebietes ist daraus nicht 
abzuleiten. Der Stickstoffeintrag aus dem Besucheraufkommen ist daher ebenfalls als sehr 
gering einzustufen und lässt keine erheblichen Auswirkungen auf das umgebende Schutz-
gebiet erkennen. Dieses hat sich in der hochwertigen Ausprägung trotz der vormals intensi-
veren Nutzung durch das Militär entwickelt.  
 
Die Nutzung der Bunker im amerikanischen Teil durch Landwirte – Unterstellen von landwirt-
schaftlichen Geräten - erfolgt bereits unabhängig von den beabsichtigten Festsetzungen des 
Bebauungsplanes und ist daher als Bestand zu betrachten. 
 
Weiterhin muss man sicherlich zwischen den Verkehr auf dem Gelände und dem Verkehr bis 
zum Tor des b-05 differenzieren. Der Verkehr auf dem Gelände wird auf ein Minimum redu-
ziert, z.B.  Auf- und Abbau der Ausstellung und Belieferung des Cafes usw..  

 
Hinzu kommt, dass die Zufahrtsstraße zugleich auch den Abfuhrweg des Forstes für ein sehr 
großes Gebiet des Montabaurer Stadtwaldes darstellt und zusätzlich für etliche andere Nut-
zungen befahren wird. Durch die neue Installation einer Schranke sowie einer entsprechen-
den Infotafel und weiteren Hinweisen wird versucht, einen Großteil seiner Besucher dazu zu 
bewegen, das Auto an dem Abzweig zum b-05 stehen zu lassen.  

In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass nach den langjährigen Beobachtungen des 
Vorstands des Vereins B05 bzw. der Betreiberin der Gastronomie mittlerweile der bei weitem 
größte Teil der Gäste sowohl der Ausstellungen als auch des Cafès das Gelände zu Fuß 
oder per Rad (E-Bike) erreichen.  
 
8.6.4 Im Rahmen der vorgesehenen neuen arten- und naturschutzrechtlichen Untersuchun-
gen ist zu klären, wann die Brut- und Setzzeit ist bzw. die Amphibienwanderung stattfindet.  
 
Dann wäre zu prüfen, ob das regelmäßige Stellen und Betreuen von Amphibienzäunen – 
ähnlich wie an überörtlichen Straßen –in Betracht kommen könnte, um der Beachtung von 
naturschutzrechtlichen Verbotstatbeständen zu entsprechen. Damit könnte mittelfristig auch 
belegt werden, ob und in welchem Umfang überhaupt eine Nutzung der Straßenfläche durch 
diese Arten erfolgt.  
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Beachtlich ist weiterhin, dass eine komplette Sperrung des Weges nicht in Betracht kommt 
und daher nach wie vor ein Befahren durch den Forst, Erholungssuchende- Verbandsge-
meindewerke usw. möglich ist.  
Beeinträchtigungen für das FFH-Gebiet oder geschützte Tierarten sind somit nicht zu erwar-
ten.  
 
9. Immissionsschutz 
 
Die Beachtung folgender Vorgaben ist bei der Durchführung von Veranstaltungen aufgrund 
der besonderen Lage im Außenbereich und in der unmittelbaren Nähe zur Kernzone des 
Naturparks Nassau und den festgelegten FFH – Flächen der Montabaurer Höhe zwingend 
bzw. aus sonstigen Gründen des Brandschutzes usw. erforderlich: 
 
9.1 Musikveranstaltungen sind nur zulässig, wenn sich der Verein verpflichtet, die Bestim-
mungen der technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm – einzuhalten. Der 
von den Veranstaltungsräumen (und ggf. auch Außenanlagen) ausgehende Lärmpegel darf 
in der Zeit nach 22.00 Uhr in einem Abstand von 100 m vom jeweiligen Bunker einen Lärm-
pegel von 45 dB/A nicht überschreiten. Die Türen und Fenster  sind nach 22.00 Uhr ge-
schlossen zu halten.  
 
9.2 Elektronisch verstärkte Musik usw. darf ab 22.00 Uhr nur innerhalb geschlossener 
Räume und außerhalb geschlossener Räume nur „unplugged“ ab-/gespielt werden Die 
Nutzung von Stehtischen usw. außerhalb der Bunker/Gebäude ist nur unter Beachtung der 
vorgenannten Lärmwerte zulässig.  
 
9.3 Des Weiteren wurden unter Ziffer 1.6 der Textfestsetzungen besonders lärminten-
sive oder mit dem generellen Nutzungszweck nicht vereinbare Veranstaltungen expli-
zit ausgeschlossen. Dazu gehört auch die Unzulässigkeit der – außer zu forstwirt-
schaftlichen Zwecken, notwendigen Fällmaßnahmen usw. – Verwendung von Motor-
sägen mit Ausnahme von künstlerischen Events bei denen Motorsägen zur Gestaltung 
von Skulpturen verwendet werden.   
 
9.4 Aus Gründen der Verkehrssicherheit sind die zum Cafe/Toilette/Ausgang usw. führenden 
Weg bei Dunkelheit zu beleuchten. Hinzu kommt die Beleuchtung des Cafes und der unmit-
telbar angrenzenden, von den Gästen genutzten Außenbereiche, die sich schon heute auf 
das direkte Umfeld beschränken und das absolut Notwendige beschränken.  
 
Die Umstellung auf insektenfreundliche Leuchtmittel wird geprüft und kann ggf. auch aus 
dem HH-Ansatz für das Projekt bezuschusst werden.  
 
10. Brandschutz  
 
10.1 Die Durchführung sogenannter schadensgeneigter Veranstaltungen muss der Verein  
mit dem Brandschutz abstimmen, da dann der Verein ggf. eine Brandsicherheitswache stel-
len muss.  
 
10.2 Der Verein hat sicherzustellen, dass die Versammlungsstättenverordnung RLP einge-
halten wird, unabhängig davon, ob diese Verordnung formell für das Gelände/Räume gilt. In 
jedem Fall sind die materiellen Vorgaben einzuhalten, d.h. dass die Höchstzahl der Besucher 
– 2 Personen pro Quadratmeter -, zu begrenzen ist. Die Rettungswege sind freizuhalten und 
der Brandschutz muss gewährleistet sein; dies gilt auch für die Zufahrtsstraße. 
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11. Einzäunung  
 
Ein Abbau der Außenzäune ist aus Gründen der Verkehrssicherheit und der vom Bunkerge-
lände ausgehenden und – im Vergleich zur normalen Waldnutzung – deutlich gesteigerten 
Gefahrenpotentiale durch die vorhandenen, zum Teil baufälligen Gebäude, Regenrückhalte-
becken und sonstige technische Einrichtungen aus Bundeswehrzeiten ausgeschlossen.  
 
Dies gilt gerade auch aus naturschutzrechtlicher Sicht, da die beteiligten Naturschutzverbän-
de in den letzten Jahren nachdrücklich auf eine Sanierung/Reparatur des Zaunes Wert ge-
legt haben, um vor allem das Eindringen von Großtieren – Rehe, Wildschweine, Hirsche 
usw. – zu vermeiden, die erhebliche Schäden verursachen und die bisherigen Pflegemaß-
nahmen ad absurdum führen würden. Kleintiere wie Wildkatze, Fuchs, Hase usw. haben 
aufgrund des Zaunzustandes kein Problem das Gelände aufzusuchen.  
 
12. Pachtvertrag 
 
12.1 Der Verein hat sicherzustellen, dass private Nutzer der Anlage die oben genann-
ten Bestimmungen beachten. Er hat die Benutzer darauf hinzuweisen und die Einhal-
tung zu überwachen. 
 
12.2 Verschiedene – vor allem in der Begründung näher definierte Reglementierungen 
– können nicht als verbindliche Textfestsetzungen in den Bebauungsplan eingestellt 
werden, da § 9 I BauGB keine passenden Ermächtigungen beinhaltet. Um die erforder-
liche Verbindlichkeit zu begründen, ist daher die Anpassung des Pachtvertrages er-
forderlich.  
 
13. Pflegekonzept/natur- und artenschutzrechtliche Untersuchungen 
 

Die Fortschreibung und Neufassung der bisher erstellten Gutachten ist geplant und 
wurde bereits grundsätzlich mit den bisher ehrenamtlich tätigen Gutachtern abge-
stimmt; in Bezug auf die Bewertung der Fledermäuse, Bläulinge, Wildkatze wird 
Nachbesserungsbedarf gesehen. 

 
III. Umweltbericht  
 
Der Umweltbericht wird nach Vorlage der fortgeschriebenen arten- und naturschutz-
rechtlichen Gutachten usw. zur Offenlage des Bebauungsplanentwurfs komplett über-
arbeitet und neu gefasst.  
  
1. Einleitung  
  
1.1 Inhalt und wichtigste Ziele des Bebauungsplanes  
  
Durch den Bebauungsplan „Art und Design Center“ soll der bisher unverplante und nach § 
35 BauGB – Bauen im Außenbereich – zu beurteilende Siedlungssplitter nach Aufgabe der 
militärischen Nutzung planungsrechtlich neu geordnet werden. Entsprechend dem vorgefun-
denen Rahmen in Bezug auf Art und Maß der baulichen Nutzung wurde der Planbereich ins-
gesamt als ein Sondergebiet mit differenzierten Festsetzungen zu überbaubaren Flächen, 
Nutzungen, Gebäudehöhen usw. ausgewiesen.  
  
Zum Erhalt der vorhandenen Gebäudesubstanz und zur Schaffung einer an den umgeben-
den Stadtwald angepassten Bebauung wurde nur der mit der Ausweisung des Sondergebie-
tes „Art und Design – Center“ verfolgte und dafür erforderliche Nutzungszweck zugelassen. 
Durch die Begrenzung der überbaubaren Flächen überwiegend auf den vorgefundenen Be-
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stand an Gebäuden und Erschließungsanlagen werden zusätzliche Eingriffe in Natur und 
Landschaft sowie weitere Bodenversiegelungen nahezu vollständig vermieden.  
 
Darüber hinaus sind verschiedene kurz- bis langfristige Maßnahmen zum Schutz, zum Erhalt 
und zur Entwicklung der vorgefundenen Landespflegepotentiale sowie weiteren Schritten zur 
Ausbildung neuer, sich standortgerecht einfügender, Strukturen vorgesehen. 
  
1.2 Bedarf an Grund und Boden 
  
Die Gesamtfläche des Plangebiets umfasst ca. 11,5 ha.  
  
Tabelle 1: Flächenbilanz der Planung 

Bestand Bestand: 
Ca. Fläche (m²) 

Plan: 
Ca. Fläche(m²) 

Plangebiet  116.243 116.243 

Straße und Vorhöfe 24.000 24.000 

Gebäude  2.100 2.500 

Grünflächen  88.900 88.500 

 
1.3 Berücksichtigung der Ziele des Umweltschutzes 
  
Die Ziele des Umweltschutzes und die Art der Berücksichtigung werden bedarfsweise in den 
einzelnen Fachkapiteln erläutert. 
  
2. Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen  
  
Für die Bebauungsplanaufstellung „Art und Design Center“ wurde eine Umweltprüfung 
durchgeführt. Im Ergebnis wurden für folgende Umweltmedien keine oder lediglich unerheb-
liche Ein- bzw. Auswirkungen festgestellt: 
  
- Tiere, - Pflanzen – Eingriff-/Ausgleich 
- Boden, - Wasser – Grundwasser 
- Klima 
- Landschaft / Ortsbild 
- Biologische Vielfalt 
- Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung, Europäische Vogelschutzgebiete 
- Gefahrenschutz, - Abfälle und Abwässer 
- Erneuerbare Energien / Energieeffizienz. 
 


